
 

 

Satzung 

des 

Wasser- und Bodenverbandes 

Mittlere Niers 

 

Aufgrund des § 58 des Wasserverbandsgesetzes (WVG) vom 12. Februar 1991 (BGBl. I S. 405) hat 
der Verbandsausschuss am 11. Oktober 1995 die folgende Satzung für den Wasser- und 
Bodenverband Mittlere Niers beschlossen:  

• geändert durch Beschluss des Ausschusses vom 12.12.1997 
• geändert durch Beschluss des Ausschusses vom 31.08.2001 
• geändert durch Beschluss des Ausschusses vom 15.12.2006 
• geändert durch Beschluss des Ausschusses vom 25.03.2010 
• geändert durch Beschluss des Ausschusses vom 15.12.2010 
• geändert durch Beschluss des Ausschusses vom 27.11.2015 
• geändert durch Beschluss des Ausschusses vom 28.10.2016 
• geändert durch Beschluss des Ausschusses vom 26.08.2022  
• geändert durch Beschluss des Ausschusses vom 29.08.2025 

§ 1 
Name, Rechtsstellung, Rechtsform, Sitz 

(zu §§ 1, 3, 6 WVG) 

(1) Der Verband führt den Namen "Wasser- und Bodenverband Mittlere Niers". 

(2) Er ist Behörde nach § 1 Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (VwVfG NRW) vom 12. November 1999 i.V.m. § 1 Abs. 1, §§ 18 ff. des Gesetzes 
über die Organisation der Landesverwaltung (Landesorganisationsgesetz – LOG NRW) vom 
10. Juli 1962 und Wasser- und Bodenverband im Sinne des Gesetzes über Wasser- und 
Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz – WVG) vom 12. Februar 1991 (BGBl. S. 405) in der 
jeweils gültigen Fassung. 

(3) Der Verband ist Körperschaft des öffentlichen Rechts und hat seinen Sitz in Grefrath. Seine 
Aufgaben nimmt der Verband in Selbstverwaltung wahr. Er führt folgendes Dienstsiegel: 

 

 

 

 



 

 

 

(4) Der Wasser- und Bodenverband Mittlere Niers ist Rechtsnachfolger  

a) des Wasser- und Bodenverbandes der Niers- und Nordkanal-Niederung bzw. 
b) der Genossenschaft für die Melioration der Niers- und Nordkanal-Niederung, 
c) des Wasserverbandes am Schleckbach, 
d) des Wasserverbandes Willicher Flöth, 
e) des Wasser- und Bodenverbandes Broeckhuyser Heide, 
f) des Wasser- und Bodenverbandes Wankumer Heide. 

§ 2 
Verbandsgebiet 
(zu §§ 3, 6 WVG) 

(1) Das Verbandsgebiet ist das oberirdische Einzugsgebiet der Niers ab der Einmündung des 
Triethbaches bis zur Gemeindegrenze Wachtendonk-Straelen (km 3.600 des 
Niersabschnittes Eisenbahnbrücke Mönchengladbach/Korschenbroich-Süchteln bis km 
11.250 des Niersabschnittes Grefrath-Holtheyde). 

(2) Das Verbandsgebiet ergibt sich im Einzelnen aus einer Übersichtskarte im Maßstab 
1:20.000 oder größer, die am Sitz des Verbandes zur Einsichtnahme ausliegt. 

§ 3 
Aufgaben 

(zu §§ 2, 5 WVG) 

(1) Der Verband hat in seinem Verbandsgebiet zur Aufgabe: 

a) den Ausbau einschließlich des naturnahen Rückbaus und die Unterhaltung der 
oberirdisch fließenden Gewässer, jeweils auch zum Zwecke des Hochwasserschutzes, 

b) die Regelung des Wasserabflusses einschließlich des Ausgleichs der Wasserführung und 
der Sicherung des Hochwasserabflusses der oberirdisch fließenden Gewässer, 

c) die technischen Maßnahmen zur Bewirtschaftung der oberirdisch fließenden Gewässer, 

d) den Ausbau und die Unterhaltung der Entwässerungsgräben zur Flächenentwässerung, 
soweit diese nicht bereits durch Absatz 1 Buchstabe a) abgedeckt sind, oder im Sinne des 
Abs. 5 zu behandeln sind, 

e) die Abfallentsorgung (Einsammeln, Befördern, Verwerten und Beseitigen des Abfallgutes) 
im Zusammenhang mit der Durchführung der Verbandsaufgaben. 

(2) Darüber hinaus kann der Verband, durch Beschluss des Verbandsausschusses, folgende 
Aufgaben übernehmen:  

a) den Bau und die Unterhaltung von Anlagen in, an oder über oberirdisch fließenden 
Gewässern zu wasserwirtschaftlichen Zwecken, ausgenommen Anlagen von Versorgungs- 
und Verkehrsträgern, 

b) den Bau, Ausbau und die Unterhaltung der land- und forstwirtschaftlichen Wege 



 

 

einschließlich der zugehörigen Brückenbauwerke. 

(3) Ausgenommen von den vorgenannten Aufgaben sind die Gewässer, die in 
Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Satzungen der Unterhaltungspflicht 
anderer Wasserverbände unterliegen.  

(4) Die Aufgaben, die dem Verband obliegen, haben die bei Inkrafttreten dieser 
Verbandssatzung bisher dazu Verpflichteten weiter zu erfüllen, bis der Verband sie im 
Einvernehmen mit diesen übernimmt. 

(5) Der Verband kann darüber hinaus Aufträge übernehmen, die zwar nicht erforderlich, aber 
dienlich sind und mit seinen Aufgaben in Zusammenhang stehen. Die Kosten trägt der 
Auftraggeber.  

§ 4 
Mitglieder 

(zu §§ 4, 8, 9, 22, 23, 24, 25 WVG) 

(1) Mitglieder des Verbandes sind 

a) die im Verbandsgebiet ganz oder teilweise liegenden Städte und Gemeinden: 
- Stadt Kaarst 
- Stadt Kempen 
- Stadt Korschenbroich 
- Stadt Krefeld 
- Stadt Meerbusch 
- Stadt Mönchengladbach 
- Stadt Nettetal 
- Stadt Straelen 
- Stadt Tönisvorst 
- Stadt Viersen 
- Stadt Willich 
- Gemeinde Grefrath 
- Gemeinde Wachtendonk 

 
b) die jeweiligen rechtlichen Eigentümer der Grundstücke und Anlagen, die die Unterhaltung 

über die bloße Beteiligung am natürlichen Abflussvorgang hinaus erschweren (Erschwerer). 
Soweit auf einem Grundstück ein Erbbaurecht lastet, tritt an die Stelle des rechtlichen 
Eigentümers der Erbbauberechtigte, 

c) die jeweiligen rechtlichen Eigentümer der Grundstücke mit Anlagen, die aus der 
Durchführung der Verbandsaufgaben einen Vorteil haben oder zu erwarten haben, oder 
denen der Verband die Pflicht zum Ausbau oder zur Unterhaltung ihrer Anlagen erleichtert 
oder abnimmt (Vorteilhabende). § 4 Abs. 1 Buchstabe b) Satz 2 gilt entsprechend, 

d) die jeweiligen rechtlichen Eigentümer der im Verbandsgebiet liegenden 
Gewässerparzellen sowie der unmittelbar an die Gewässer oder Gewässerparzellen 
angrenzenden Grundstücke (Uferanlieger). § 4 Abs. 1 Buchstabe b) Satz 2 gilt 
entsprechend, 



 

 

e) der Niersverband. 

(2) Über seine Mitglieder führt der Verband ein Mitgliederverzeichnis und hält es auf dem 
Laufenden. Es ist am Sitz des Verbandes einsehbar und nicht Bestandteil der Satzung. 
 

§ 5 
Unternehmen, Plan 

(zu § 5 WVG) 

(1) Zur Erfüllung seiner unter § 3 aufgeführten Aufgaben hat der Verband alle Ermittlungen, 
Arbeiten und Maßnahmen innerhalb des Verbandsgebietes vorzunehmen. 

(2) Das Unternehmen ergibt sich aus dem Gewässer-, Entwässerungsgraben-, Anlagen-, 
Liegenschafts- und Wegeplan sowie den entsprechenden Verzeichnissen. Diese sind nicht 
Bestandteil der Satzung. 

(3) Auf Durchführung zu einem bestimmten Zeitpunkt haben die Mitglieder keinen Anspruch. 

§ 6 
Benutzung der Grundstücke für das Unternehmen 

(zu §§ 33, 35 WVG) 

(1) Der Verband ist berechtigt, Grundstücke, die die dingliche Mitgliedschaft bei ihm 
begründen, zu betreten und zu benutzen, soweit dies für die Durchführung des 
Unternehmens erforderlich ist.  

(2) Die Eigentümer, Erbbau- und Nutzungsberechtigten der Grundstücke haben insbesondere 
den mit der Unterhaltung (Schneidung und Räumung etc.) beauftragten Personen, 
Fahrzeugen, Maschinen und Geräten sowie deren Aufsicht den nötigen Zugang über ihre 
Grundstücke zu gestatten und das Entnehmen und/oder Ablagern des Mäh-, Rode-, Räum- 
und Aushubgutes auf ihren Grundstücken zu dulden. 

(3) Der Verband darf Grundstücke, die öffentlichen Zwecken dienen, nur mit Zustimmung der 
zuständigen Verwaltungsbehörde benutzen, soweit die Benutzung nicht durch 
Rechtsvorschrift zugelassen ist. Die Zustimmung darf nur versagt werden, soweit eine 
Beeinträchtigung der öffentlichen Zwecke nicht durch entsprechende Maßnahmen 
ausgeglichen werden kann. 

(4) Der Verband wird bei der Benutzung der Grundstücke die berechtigten Interessen der 
Mitglieder an der Nutzung ihrer Grundstücke, soweit wie möglich, berücksichtigen. 

§ 7 
Besondere Pflichten der Mitglieder und Nutzungsberechtigten 

(zu § 33 Abs. 2 WVG) 

(1) Die Bewirtschaftung der Grundstücke haben die Eigentümer, Erbbau- und 
Nutzungsberechtigten so durchzuführen, dass der Verband die Möglichkeit hat, an den 
Gewässern und Entwässerungsgräben und – sofern eine entsprechende 



 

 

Aufgabenübertragung auf Grundlage des § 3 Abs. 2 erfolgt ist – an den land- und 
forstwirtschaftlichen Wegen, die Unterhaltung mit seinen Maschinen und Geräten 
durchzuführen. Ufergrundstücke sind so zu bewirtschaften, dass die Unterhaltung des 
jeweiligen Gewässers nicht beeinträchtigt wird (vgl. § 41 WHG). 

(2) Als Weide genutzte Grundstücke, die an ein vom Verband zu unterhaltendes Gewässer 
angrenzen, sind so einzufrieden, dass das Weidevieh von der Gewässer- und 
Entwässerungsgrabenböschung ferngehalten wird. 

(3) Die Anforderungen des Abs. 1 gelten als erfüllt, wenn insbesondere Anschüttungen, 
Verwallungen, Dämme, Holzaufwuchs, Gebäude, Mauern, Zäune und Hecken, ackerbauliche 
und gartenbauliche Nutzungen, sowie sonstige Anlagen bzw. auf Grundstücken vorhandene 
Hindernisse in, an oder über oberirdischen Gewässern oder Entwässerungsgräben einen 
Abstand von mind. 1,5 m – ab Oberkante Gewässer- und Entwässerungsgrabenböschung 
gemessen – haben. Innerhalb des vorgenannten Mindestabstandes stellen diese – auch bei 
Zustimmung des Verbandes zur wasserrechtlichen Genehmigung oder Erlaubnis – ein 
Erschwernis für die Gewässer- und Entwässerungsgrabenunterhaltung dar, das auf Grundlage 
des § 35 Abs. 4 und der Veranlagungsregeln vom Verband in Form eines Erschwernisbeitrags 
zu veranlagen ist. 

(4) Die rechtlichen Eigentümer, Erbbau- und Nutzungsberechtigten der Gewässerparzellen sowie 
der unmittelbar an die Gewässerparzelle, das Gewässer oder den Entwässerungsgraben 
angrenzenden Grundstücke sind verpflichtet, das auf ihren Grundstücken abgelagerte Mäh- 
und Räumgut im eigenen Ermessen zu beseitigen bzw. beseitigen zu lassen. 

(5) Die rechtlichen Eigentümer-, Erbbau- und Nutzungsberechtigten von Anlagen in, an oder über 
Gewässern oder Entwässerungsgräben sind verpflichtet – soweit diese Aufgaben nicht nach 
§ 3 vom Verband übernommen wurden – ihre Anlagen so zu unterhalten, dass von ihrem 
baulichen Zustand keine zusätzlichen Erschwernisse oder Behinderungen des 
ordnungsgemäßen Wasserabflusses und der Unterhaltungsarbeiten hervorgerufen werden. 

(6) Viehtränken, Übergänge oder ähnliche Anlagen sind so anzulegen, kenntlich zu machen 
und zu unterhalten, dass sie die Durchführung der Verbandsaufgaben nicht behindern. 

(7) Verbandsmitglieder, die ihren Pflichten gemäß § 7 Abs. 1 bis 6 nicht nachkommen, werden zu 
den erhöhten Kosten der Gewässerunterhaltung nach den jeweils gültigen 
Veranlagungsregeln herangezogen. 

§ 8 
Verbandsschau 

(zu §§ 44, 45 WVG) 

Es wird keine Verbandsschau durchgeführt. 

§ 9 
Organe des Verbandes 

(zu § 46 WVG) 



 

 

Organe des Verbandes sind: 

a) der Verbandsausschuss, 

b) der Vorstand. 

§ 10 
Zusammensetzung des Verbandsausschusses 

(zu §§ 46, 49 WVG) 

Der Verbandsausschuss besteht aus 21 ehrenamtlichen Mitgliedern. 

(1) Die Mitglieder nach § 4 sind im Verbandsausschuss wie folgt in Stimmgruppen eingeteilt:  

(2) Mitglieder nach § 4 Abs. 1 Buchstabe a): 

• Stimmgruppe I a) 
Willich  3  Verbandsausschussmitglieder 

• Stimmgruppe I b) 
Stadt Mönchengladbach, Stadt Kaarst,  
Stadt Meerbusch, Stadt Korschenbroich  1  Verbandsausschussmitglied 

• Stimmgruppe I c) 
Stadt Viersen  3  Verbandsausschussmitglieder 

• Stimmgruppe I d) 
Gemeinde Grefrath, Stadt Nettetal  1  Verbandsausschussmitglied 

• Stimmgruppe I e) 
Stadt Tönisvorst, Stadt Krefeld  2  Verbandsausschussmitglieder 

• Stimmgruppe I f) 
Stadt Kempen  1  Verbandsausschussmitglied 

• Stimmgruppe I g) 
Gemeinde Wachtendonk, Stadt Straelen  1  Verbandsausschussmitglied 

a) Mitglieder nach § 4 Abs. 1 Buchstabe b)  
(Erschwerer) und c) (Vorteilhabende):  
Stimmgruppe II  2  Verbandsausschussmitglieder 

b) Mitglieder nach § 4 Abs. 1 Buchstabe d) 
(Uferanlieger): 
Stimmgruppe III  6  Verbandsausschussmitglieder 

c) Mitglieder nach § 4 Abs. 1 Buchstabe e)  
(Niersverband): 
Stimmgruppe IV  1  Verbandsausschussmitglied 

(3) Die Verteilung der Sitze auf die Stimmgruppen berücksichtigt das Beitragsverhältnis der 
beitragszahlenden Mitglieder sowie die Betroffenheit der beitragslosen Mitglieder von der 
Verbandsarbeit und stellt sicher, dass auch Mitgliedergruppen mit geringen oder keinen 



 

 

Beitragszahlungen aber hoher Betroffenheit von der Verbandsarbeit die Möglichkeit haben, 
ihre Interessen im Ausschuss zu vertreten. 

§ 11 
Wahl des Verbandsausschusses 

(zu § 49 WVG) 

(1) Die Verbandsausschussmitglieder werden von den wahlberechtigten Mitgliedern ihrer 
Stimmgruppe gewählt. Wahlberechtigt ist jedes geschäftsfähige Verbandsmitglied.  

a) Bei wahlberechtigten beitragszahlenden Verbandsmitgliedern gewährt eine im Jahr vor 
dem Wahljahr festgesetzte und tatsächlich geleistete Beitragszahlung, ohne Beiträge 
nach § 37 Abs. 3 je 100 € eine volle Wahlstimme.  

b) Bei wahlberechtigten beitragslosen Verbandsmitgliedern gewährt die sich aus dem 
Amtlichen Liegenschaftskataster NRW (ALKIS) im Jahr vor dem Wahljahr ergebende 
Gesamtanliegerlänge zum Gewässer oder zur Gewässerparzelle, von den Grundstücken, 
die die Mitgliedschaft nach § 4 Abs. 1 Buchstabe d) begründen, je 200 lfdm eine volle 
Wahlstimme.  

c) Kein Wahlberechtigter hat mehr als 10 volle Wahlstimmen. Bei gemeinschaftlichem 
Eigentum können die Wahlstimmen nur gemeinschaftlich abgegeben werden. Die 
Berechtigung ist durch Vollmacht nachzuweisen. 

d) Bruchteile von Wahlstimmen nach Buchstabe a) oder b) werden auf 2 Dezimalstellen 
mathematisch gerundet 

(2) Für die Mitglieder der jeweiligen Stimmgruppe wählbar ist jedes geschäftsfähige Mitglied 
ihrer Stimmgruppe, das sich bis 4 Wochen vor dem Wahltermin schriftlich oder in Textform 
beim Verband als Wahlkandidat benannt hat. Ist das Mitglied eine juristische Person des 
öffentlichen oder privaten Rechts oder eine Personengesellschaft, so ist eine von diesem 
benannte natürliche Person wählbar. Natürliche Personen sind nur wählbar, wenn sie zum 
Zeitpunkt der Wahl das 70. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 

(3) Der genaue Zeitpunkt der Wahl wird vom Wahlvorsteher bestimmt. Er liegt jeweils in der 
Mitte der Wahlperiode des Vorstands. Die Wahl kann an mehreren Orten und verschiedenen 
Tagen stattfinden. Wahlvorsteher ist der Vorstandsvorsitzende, in Abwesenheit der 
Stellvertretende Vorstandsvorsitzende.  

(4) Der Wahlvorsteher lädt die Wahlberechtigten mindestens 12 Wochen vor dem Wahltermin. 
Die Ladung erfolgt durch Bekanntmachung gem. § 40. Sie muss Ort und Zeitpunkt der Wahl 
sowie den Hinweis auf das Benennungsrecht als Wahlkandidat nach Abs. 2 enthalten. 

(5) Die Liste der benannten Wahlkandidaten wird 4 Wochen vor dem Wahltermin in den 
Geschäftsräumen des Verbandes ausgelegt. Einwendungen gegen die Liste müssen 
spätestens 14 Tage vor dem Wahltermin schriftlich oder in Textform angemeldet sein. Über 
die Einwendungen entscheidet der Wahlvorsteher. Verspätete Einwendungen werden nicht 
berücksichtigt.  



 

 

(6) Gewählt wird durch Stimmzettelabgabe. Briefwahl ist möglich. Die Sitze ihrer Stimmgruppe 
entfallen auf die Gewählten der Stimmgruppe in der Reihenfolge der meisten auf sie 
vereinigten Stimmen. Bei Stimmengleichheit von Wahlkandidaten innerhalb einer 
Stimmgruppe entscheidet zwischen diesen das vom Wahlvorsteher zu ziehende Los über 
die Reihenfolge. Über das Wahlergebnis erstellt der Wahlvorsteher unverzüglich nach 
Abschluss des letzten Wahltages eine Niederschrift.  

(7) Die Gewählten werden vom Wahlvorsteher innerhalb von 2 Wochen nach Erstellung der 
Niederschrift schriftlich über ihre Wahl informiert. Die Nachweispflicht obliegt dem 
Wahlvorsteher. Die Gewählten erklären innerhalb von 2 Wochen nach Eingang der 
Mitteilung schriftlich gegenüber dem Wahlvorsteher, ob sie ihre Wahl annehmen. Eine nicht 
fristgerechte Annahmeerklärung kommt der Nichtannahme der Wahl gleich. Die 
Nachweispflicht obliegt dem Gewählten. 

(8) Das Wahlergebnis nach Abs. 7 ist innerhalb von 4 Wochen nach Ablauf der Fristen nach 
Abs. 7 gem. § 40 öffentlich bekanntzumachen. 

(9) Die neu gewählten Verbandsauschussmitglieder treten innerhalb von 8 Wochen nach 
Bekanntgabe des Wahlergebnisses zu einer konstituierenden Verbandsausschusssitzung 
zusammen. Die Ladung erfolgt gem. § 14 Abs. 1. 

§ 12 
Amtszeit des Verbandsausschusses 

(zu § 49 WVG) 

(1) Die Amtszeit des Verbandsausschusses beträgt 5 Jahre und beginnt mit dem Ablauf der 
Fristen nach § 11 Abs. 7. Er bleibt grundsätzlich bis zum Ablauf der Fristen nach § 11 Abs. 7 
der nächsten Verbandsausschusswahl im Amt.  

(2) Wenn ein Verbandsausschussmitglied vor Ablauf der Amtszeit ausscheidet oder ein 
Gewählter seine Wahl zum Verbandsauschussmitglied nicht fristgerecht annimmt, rückt 
derjenige für den Rest der laufenden Amtszeit in den Verbandsausschuss nach, der bei der 
letzten Stimmabgabe für die Wahl des Verbandsausschusses, in der Stimmgruppe des 
Ausscheidenden, die meisten Stimmen auf sich vereinigen konnte und bisher nicht Mitglied 
im Verbandsausschuss ist. Abwesenheitsnachrückungen nach Abs. 3 bleiben hierbei 
unberücksichtigt. Trifft dies auf kein Mitglied der Stimmgruppe zu, finden innerhalb der 
betroffenen Stimmgruppe nach § 11 Nachwahlen nur für die Nachbesetzung statt. Das 
Wahlstimmenverhältnis der Nachwahl ist dem Wahlstimmenverhältnis der letzten 
Verbandsausschusswahl gleich. Das Ergebnis dieser Nachwahl tritt insoweit an die Stelle des 
in Satz 1 geregelten Verfahrens. Die ausscheidenden Verbandsausschussmitglieder bleiben 
bis zum Ablauf der Fristen nach § 11 Abs. 7 der Nachwahl im Amt. Nach zwei unmittelbar 
nacheinander durchgeführten jeweils ergebnislos gebliebenen Nachwahlen für eine 
Stimmgruppe, kann eine weitere Nachwahl unterbleiben, bis mindestens ein Mitglied aus der 
betroffenen Stimmgruppe den Wahlleiter schriftlich oder in Textform auffordert, eine 
Nachwahl einzuleiten. 



 

 

(3) Wenn ein Verbandsausschussmitglied aufgrund Abwesenheit lediglich an der Ausübung 
seines Amtes gehindert sein wird, so teilt es dies dem Verband unverzüglich schriftlich oder 
in Textform mit. Es rückt derjenige für den Zeitraum der Abwesenheit entsprechend nach, 
der bei der letzten Stimmabgabe für die Wahl des Verbandsausschusses in der 
Stimmgruppe des Abwesenden die meisten Stimmen auf sich vereinigen konnte und bisher 
nicht Mitglied im Verbandsausschuss ist. Der Nachrücker wird durch den Verband 
benachrichtigt. Abs. 2 Sätze 3 und 4 gelten entsprechend.  

(4) Ein Verbandsausschussmitglied scheidet aus dem Ausschuss aus, wenn er gegenüber dem 
Vorstand in Schriftform (§ 126 BGB) seinen Rücktritt erklärt, verstirbt oder seine 
Mitgliedschaft in der Stimmgruppe, für die er gewählt ist, verliert. Es ist verpflichtet, 
Gründe, die seine Mitgliedschaft entfallen lassen, unverzüglich gegenüber dem Vorstand 
anzuzeigen. 

§ 13 
Aufgaben des Verbandsausschusses 

(zu § 47 WVG) 

Der Verbandsausschuss hat folgende Aufgaben: 

(1) Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder, des Vorstandsvorsitzenden sowie des 
Stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden, 

(2) Beschlussfassung über Änderungen der Satzung, des Unternehmens, des Planes oder der 
Aufgaben des Verbandes sowie über die Grundsätze der Geschäftspolitik, 

(3) Beschlussfassung über die Umgestaltung und die Auflösung des Verbandes, 

(4) Beschlussfassung über die Definition von „Investitionen größeren Umfangs“ i.R.v. § 3 NRW 
AGWVG, 

(5) Festsetzung des Haushaltsplans sowie der Nachträge nach § 9 Abs. 2 NRW AGWVG, 

(6) Entlastung des Vorstandes, 

(7) Festsetzung von allgemeinen Grundsätzen für Dienst- und Anstellungsverhältnisse der 
Verbandsbediensteten, 

(8) Einspruch gegen eine Zwangsfestsetzung des Haushaltsplanes durch die Aufsichtsbehörde, 

(9) Beschlussfassung über Rechtsgeschäfte zwischen Vorstandsmitgliedern und dem Verband, 

(10) Beratung des Vorstandes in allen wichtigen Angelegenheiten, 

(11) Wahl der Prüfstelle. 

§ 14 
Sitzungen des Verbandsausschusses 

(zu §§ 50, 74 WVG) 

(1) Der Vorstandsvorsitzende, in Abwesenheit der Stellvertretende Vorstandsvorsitzende, lädt, 
sofern es die Verbandsgeschäfte erfordern, jedoch mindestens einmal im Jahr die 



 

 

Verbandsausschussmitglieder, die Vorstandsmitglieder und die Aufsichtsbehörde schriftlich 
oder in Textform mit mindestens zweiwöchiger Frist zu einer Ausschusssitzung und teilt 
gleichzeitig die Tagesordnung mit. In dringenden Fällen bedarf es keiner Frist; in der 
Ladung ist darauf hinzuweisen. Der Vorstandsvorsitzende, in Abwesenheit der 
Stellvertretende Vorstandsvorsitzende, kann bei Bedarf Dritte zu einzelnen 
Tagesordnungspunkten der Sitzungen hinzuziehen. 

(2) Zu einer Verbandsausschusssitzung ist unverzüglich einzuladen, wenn mindestens ein Drittel 
der satzungsmäßigen Verbandsausschussmitglieder dies schriftlich unter Angabe der 
Beratungsgegenstände verlangt. Diese Sitzung muss innerhalb eines Monats nach Eingang 
des Antrages stattfinden. 

(3) Der Vorstandsvorsitzende, in Abwesenheit der Stellvertretende Vorstandsvorsitzende, leitet 
die Verbandsausschusssitzungen. Die Mitglieder des Vorstandes sind befugt, das Wort zu 
ergreifen. Vorstandsmitglieder haben kein Stimmrecht. 

(4) Die Sitzungen des Verbandsausschusses können in Präsenz, ausschließlich digital mittels 
elektronischer Kommunikation oder in einer Kombination mit einer Präsenzveranstaltung 
(hybrid) durchgeführt werden. 

(5) An allen Sitzungen nimmt der Geschäftsführer teil. 

(6) Die Sitzungen sind gem. § 48 Abs. 1 WVG nicht öffentlich. 

§ 15 
Beschlussfassung im Verbandsausschuss 

(zu § 50 WVG) 

(1) Der Verbandsausschuss bildet seinen Willen in der Verbandsausschusssitzung mit der 
Mehrheit der Stimmen der anwesenden Verbandsausschussmitglieder. Jedes 
Verbandsausschussmitglied hat eine Stimme. Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung. 
Stimmenthaltungen werden bei der Ermittlung der für die Mehrheit erforderlichen 
Stimmenzahl nicht mitgerechnet. 

(2) Der Verbandsausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der satzungsmäßigen 
Verbandsausschussmitgliederzahl vertreten ist. Ohne Rücksicht auf die Zahl der 
Erschienenen ist er beschlussfähig, wenn in der Ladung mitgeteilt worden ist, dass ohne 
Rücksicht auf die Anzahl der Erschienenen beschlossen wird. 

(3) Über die Sitzungen sind Ergebnisniederschriften zu fertigen; diese sind vom 
Vorstandsvorsitzenden, bei dessen Abwesenheit von der Sitzung, vom Stellvertretenden 
Vorstandsvorsitzenden, und einem Verbandsausschussmitglied zu unterschreiben und allen 
Verbandsausschussmitgliedern sowie den Vorstandsmitgliedern und der Aufsichtsbehörde 
zuzuleiten. 

(4) Die Verbandsausschussmitglieder haben – auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit – über die 
ihnen dabei bekannt gewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu wahren. Dies gilt 
nicht für Mitteilungen im dienstlichen Verkehr oder über Tatsachen, die offenkundig sind 
oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. 



 

 

§ 16 
Zusammensetzung des Vorstandes 

(zu §§ 52, 53 WVG) 

Der Vorstand besteht aus 6 ehrenamtlichen Verbandsmitgliedern: 

(1) Die Mitglieder nach § 4 sind im Vorstand wie folgt in Stimmgruppen eingeteilt: 

a) Mitglieder nach § 4 Abs. 1 Buchstabe a) (Städte und Gemeinden): 

Stimmgruppe I - 3 Vorstandsmitglieder 

b) Mitglieder nach § 4 Abs. 1 Buchstabe b) (Erschwerer) und c) (Vorteilhabende): 

Stimmgruppe II - 1 Vorstandsmitglied 

c) Mitglieder nach § 4 Abs. 1 Buchstabe d) (Uferanlieger): 

Stimmgruppe III -2 Vorstandsmitglieder 

(2) Die Verteilung der Sitze auf die Stimmgruppen berücksichtigt das Beitragsverhältnis der 
beitragszahlenden Mitglieder sowie die Betroffenheit der beitragslosen Mitglieder von der 
Verbandsarbeit und stellt sicher, dass auch Mitgliedergruppen mit geringen oder keinen 
Beitragszahlungen aber hoher Betroffenheit von der Verbandsarbeit die Möglichkeit haben, 
ihren Interessen im Vorstand Gehör zu verschaffen. 

§ 17 
Wahl des Vorstands 

(zu § 53 WVG) 

(1) Die Vorstandsmitglieder werden von den Verbandsausschussmitgliedern ihrer Stimmgruppe 
in einem Wahlgang gewählt. 

(2) Für die Verbandsausschussmitglieder der jeweiligen Stimmgruppe wählbar ist jedes 
geschäftsfähige Mitglied ihrer Stimmgruppe, das sich bis 4 Wochen vor dem Wahltermin 
schriftlich oder in Textform beim Verband als Wahlkandidat benannt hat. Natürliche 
Personen sind nur wählbar, wenn sie zum Zeitpunkt der Wahl das 70. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben. Die Mitgliedschaft im Verbandsausschuss schließt die Wählbarkeit zum 
Vorstandsmitglied aus.  

(3) Der genaue Zeitpunkt der Wahl wird vom Wahlvorsteher bestimmt. Er liegt jeweils in der 
Mitte der Wahlperiode des Verbandsausschusses. Wahlvorsteher ist der noch amtierende 
Vorstandsvorsitzende, in Abwesenheit der noch amtierende Stellvertretende 
Vorstandsvorsitzende.  

(4) Die Bekanntmachung des Wahltermins erfolgt mindestens 12 Wochen vor dem Wahltermin 
gem. § 40. Sie muss Ort und Zeitpunkt der Wahl sowie den Hinweis auf das Benennungsrecht 
als Wahlkandidat nach §§ 17 Abs. 2, 18 Abs. 2 enthalten. 

(5) Die Liste der benannten Wahlkandidaten wird 4 Wochen vor dem Wahltermin in den 
Geschäftsräumen des Verbandes ausgelegt. Einwendungen gegen diese Liste müssen 
spätestens 14 Tage vor dem Wahltermin schriftlich oder in Textform angemeldet sein. Über 



 

 

die Einwendungen entscheidet der Wahlvorsteher. Verspätete Einwendungen werden nicht 
berücksichtigt.  

(6) Der Wahlvorsteher lädt die Verbandsausschussmitglieder und die Wahlkandidaten zum 
Wahltermin zu einer Verbandsausschusssitzung. Die Ladung erfolgt gem. § 14 Abs. 1. Sie 
enthält die Liste der Wahlkandidaten. 

(7) Gewählt wird, nach Selbstvorstellung der anwesenden Wahlkandidaten, wenn kein 
Verbandsausschussmitglied vor der Wahl widerspricht, im Rahmen der 
Verbandsausschusssitzung nach Abs. 6 durch Handzeichen; sonst in geheimer Wahl durch 
Stimmzettelabgabe.  

(8) Die Sitze ihrer Stimmgruppe entfallen auf die Gewählten der Stimmgruppe in der 
Reihenfolge der meisten auf sie vereinigten Stimmen. Bei Stimmengleichheit von 
Wahlkandidaten innerhalb einer Stimmgruppe entscheidet zwischen diesen das vom 
Wahlvorsteher zu ziehende Los über die Reihenfolge.  

(9) Über das Wahlergebnis erstellt der Wahlvorsteher in der Ausschusssitzung nach Abs. 6 eine 
Niederschrift. Die Niederschrift über die Wahl ist als Anhang zur Ergebnisniederschrift nach 
§ 15 Abs. 3 über die Ausschusssitzung beizufügen.  

(10) Anwesende Gewählte erklären in der Ausschusssitzung nach Abs. 6, ob sie die Wahl 
annehmen. Nicht anwesende Gewählte werden vom Wahlvorsteher innerhalb von 2 Wochen 
nach Erstellung der Niederschrift schriftlich über ihre Wahl informiert. Die Nachweispflicht 
obliegt dem Wahlvorsteher. Diese Gewählten erklären innerhalb von 2 Wochen nach Eingang 
der Mitteilung schriftlich gegenüber dem Wahlvorsteher, ob sie ihre Wahl annehmen. Eine 
nicht fristgerechte Annahmeerklärung kommt der Nichtannahme der Wahl gleich. Die 
Nachweispflicht obliegt dem gewählten Mitglied. 

(11) Das Wahlergebnis nach Abs. 10 ist innerhalb von 4 Wochen nach Ablauf der Fristen nach 
Abs. 10 gem. § 40 öffentlich bekanntzumachen und der Aufsichtsbehörde anzuzeigen. 

(12) Die neu gewählten Vorstandsmitglieder treten innerhalb von 8 Wochen nach Bekanntgabe 
des Wahlergebnisses zu einer konstituierenden Vorstandssitzung zusammen. Die Ladung 
erfolgt gem. § 22 Abs. 1.  

§ 18 
Wahl des Vorstandsvorsitzenden und des Stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden 

(zu § 53 WVG) 

(1) Der Vorstandsvorsitzende und der Stellvertretende Vorstandsvorsitzende werden von den 
Verbandsausschussmitgliedern in der Ausschusssitzung nach § 17 Abs. 6 in zwei getrennten 
Wahlgängen gewählt. Sie gehören unterschiedlichen Stimmgruppen an. 

(2) Für die Verbandsausschussmitglieder wählbar ist jedes in der Ausschusssitzung nach § 17 
Abs. 6 gewählte Vorstandsmitglied, das sich bei der Benennung als Wahlkandidat nach § 17 
Abs. 2 gleichzeitig für die Wahl zum Vorstandsvorsitzenden bzw. zum Stellvertretenden 
Vorstandsvorsitzenden benannt hat, auch wenn es die Wahl zum Vorstand noch nicht 
angenommen hat. 



 

 

(3) Wahlvorsteher ist der noch amtierende Vorstandsvorsitzende, in Abwesenheit der noch 
amtierende Stellvertretende Vorstandsvorsitzende. 

(4) Gewählt wird, wenn kein Verbandsausschussmitglied vor der Wahl widerspricht, im Rahmen 
der Verbandsausschusssitzung nach § 17 Abs. 6 durch Handzeichen; sonst in geheimer Wahl 
durch Stimmzettelabgabe.  

(5) Gewählt ist, wer jeweils die meisten Stimmen auf sich vereinigt. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet zwischen den Wahlkandidaten, die im ersten Wahlgang die meisten Stimmen auf 
sich vereinigen konnten, eine Stichwahl, bei erneuter Stimmgleichheit das vom 
Wahlvorsteher zu ziehende Los.  

(6) § 17 Abs. 9 bis 11 gelten entsprechend. 

§ 19 
Abberufung von Vorstandsmitgliedern 

(zu § 53 WVG) 

(1) Der Verbandsausschuss kann einzelne Vorstandsmitglieder nur aus Rechtsgründen mit 
einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln seiner satzungsmäßigen 
Verbandsausschussmitgliederzahl abberufen. 

(2) Ein Antrag auf Abberufung muss schriftlich gestellt werden und von mindestens der Hälfte 
der satzungsmäßigen Verbandsausschussmitgliederzahl unterzeichnet sein. 

(3) Zu der Verbandsausschusssitzung, in der über diesen Antrag entschieden werden soll, darf 
nicht mit verkürzter Ladungsfrist geladen werden. 

(4) Die Abberufung und ihr Grund sind der Aufsichtsbehörde anzuzeigen. Die Abberufung steht 
unter dem Vorbehalt, dass die Aufsichtsbehörde ihr nicht innerhalb eines Monats nach 
Eingang der Anzeige unter Angabe von Gründen widerspricht. 

(5) Der Abberufungsbeschluss des Verbandsausschusses kann vom abberufenen 
Vorstandsmitglied durch Klage vor dem Verwaltungsgericht angefochten werden. Die 
Anfechtungsklage entfaltet aufschiebende Wirkung. 

§ 20 
Amtszeit des Vorstandes, des Vorstandsvorsitzenden und des Stellvertretenden 

Vorstandsvorsitzenden 
(zu § 53 WVG) 

(1) Die Amtszeit des Vorstandes, des Vorstandsvorsitzenden und des Stellvertretenden 
Vorstandsvorsitzenden beträgt 5 Jahre und beginnt mit dem Ablauf der Fristen nach §§ 17 
Abs. 10 bzw. 18 Abs. 6. Der Vorstand bleibt grundsätzlich bis zum Ablauf der Fristen nach 
§§ 17 Abs. 10 bzw. 18 Abs. 6 der nächsten Vorstandswahl im Amt. 

(2) Wenn ein Vorstandsmitglied vor Ablauf der Amtszeit ausscheidet oder ein gewähltes 
Verbandsmitglied seine Wahl zum Vorstandsmitglied bzw. Vorstandsamt nicht fristgerecht 
annimmt, rückt derjenige für den Rest der laufenden Amtszeit nach, der bei der letzten 
Stimmabgabe für die Wahl des Vorstandes bzw. des Amts innerhalb des Vorstandes in der 



 

 

Stimmgruppe der Ausscheidenden, bzw. der Wahl des Vorstandsvorsitzenden bzw. der Wahl 
des Stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden, die meisten Stimmen auf sich vereinigen 
konnte und bisher nicht Mitglied im Vorstand ist bzw. nicht im benannten Vorstandsamt 
vertreten ist. Abwesenheitsnachrückungen nach Abs. 3 bleiben hierbei unberücksichtigt. Trifft 
dies auf kein Verbandsmitglied zu, finden innerhalb der betroffenen Stimmgruppe nach §§ 17 
bzw. 18 Nachwahlen nur für die Nachbesetzung statt. Das Ergebnis dieser Nachwahl tritt 
soweit an die Stelle des in Satz 1 geregelten Verfahrens. Die ausscheidenden 
Vorstandsmitglieder bleiben bis zum Ablauf der Fristen nach § 17 Abs. 10 der Nachwahl im 
Amt. Nach zwei unmittelbar nacheinander durchgeführten jeweils ergebnislos gebliebenen 
Nachwahlen für eine Stimmgruppe, kann eine weitere Nachwahl unterbleiben, bis 
mindestens ein Ausschussmitglied aus der betroffenen Stimmgruppe den Wahlleiter 
schriftlich oder in Textform auffordert, eine Nachwahl einzuleiten. 

(3) Wenn ein Vorstandsmitglied aufgrund Abwesenheit lediglich an der Ausübung seines Amtes 
gehindert sein wird, so teilt es dies dem Verband unverzüglich schriftlich oder in Textform 
mit. Es rückt derjenige für den Zeitraum der Abwesenheit entsprechend nach, der bei der 
letzten Stimmabgabe für die Wahl des Vorstandes, in der Stimmgruppe des Abwesenden, die 
meisten Stimmen auf sich vereinigen konnte und bisher nicht Mitglied im Vorstand ist. Der 
Nachrücker wird durch den Verband benachrichtigt. Abs. 2 Satz 3 und 4 gelten entsprechend.  

(4) Ein Vorstandsmitglied scheidet aus dem Vorstand aus, wenn er gegenüber dem Vorstand in 
Schriftform (§ 126 BGB) seinen Rücktritt erklärt, verstirbt oder seine Mitgliedschaft in der 
Stimmgruppe, für die er gewählt ist, verliert. Es ist verpflichtet, Gründe, die seine 
Mitgliedschaft entfallen lassen, unverzüglich gegenüber dem Vorstand anzuzeigen. 
Entsprechendes gilt für die Funktionen als Vorstandsvorsitzender und Stellvertretender 
Vorsitzender. 

§ 21 
Aufgaben des Vorstandes 

(zu §§ 51, 54 WVG) 

(1) Dem Vorstand obliegen alle Geschäfte des Verbandes, zu denen nicht durch Gesetz oder 
Satzung der Verbandsausschuss oder durch Geschäftsordnung der Geschäftsführer berufen 
ist. 

(2) Der Vorstand beschließt insbesondere über 

a) die Vorschläge zur Änderung oder Ergänzung der Satzung, des Unternehmens, des Plans 
oder der Aufgaben des Verbandes, 

b) die Aufnahme und Entlassung von Mitgliedern gem. §§ 23 Abs. 1, 24 Abs. 2 WVG, 

c) die Aufstellung des Haushaltsplans sowie des Nachtragshaushaltsplans nach § 9 Abs. 1, 
§§ 2 bis 6 NRW AGWVG, 

d) die Aufnahme von Darlehen und Kassenkrediten, 

e) die Aufstellung der Jahresrechnung gem. § 11 NRW AGWVG und Weiterleitung an die 
vom Verbandsausschuss bestimmte Prüfstelle, 



 

 

f) die Anstellung und Entlassung des Geschäftsführers einschl. seiner Vergütung und 
Entschädigung, 

g) Geschäfte innerhalb und außerhalb der laufenden Verwaltung, die im Einzelnen einen 
Betrag von 50.000,- € übersteigen, 

h) die Aufstellung der Geschäftsordnung i.S.d. § 25 Abs. 2. 

§ 22 
Sitzungen des Vorstandes 

(zu § 56 WVG) 

(1) Der Vorstandsvorsitzende, in dessen Abwesenheit der Stellvertretende 
Vorstandsvorsitzende, lädt, sofern es die Verbandsgeschäfte oder 2 Vorstandsmitglieder 
fordern, jedoch mindestens zweimal im Jahr, die Vorstandsmitglieder und die 
Aufsichtsbehörde schriftlich oder in Textform mit mindestens zweiwöchiger Frist zu den 
Vorstandssitzungen ein. Er teilt mit der Ladung die Tagesordnung mit. Der 
Vorstandsvorsitzende kann bei Bedarf Dritte zu einzelnen Tagesordnungspunkten der 
Sitzungen hinzuziehen. 

(2) Die Ladungsfrist kann in dringenden Fällen auf 3 Tage verkürzt werden. In der Ladung ist 
darauf hinzuweisen. 

(3) Der Vorstandsvorsitzende, in dessen Abwesenheit der Stellvertretende Vorstandsvorsitzende, 
leitet die Vorstandssitzungen. Er hat Stimmrecht. 

(4) An allen Sitzungen nimmt der Geschäftsführer teil. 

(5) Die Sitzungen des Vorstandes können in Präsenz, ausschließlich digital mittels 
elektronischer Kommunikation oder in einer Kombination mit einer Präsenzveranstaltung 
(hybrid) durchgeführt werden. 

§ 23 
Beschlussfassung im Vorstand 

(zu § 56 WVG) 

(1) Der Vorstand bildet seinen Willen mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden 
Vorstandsmitglieder. Jedes Vorstandsmitglied hat eine Stimme. Stimmengleichheit 
bedeutet Ablehnung. Stimmenthaltungen werden bei der Ermittlung der für die Mehrheit 
erforderlichen Stimmenzahl nicht mitgerechnet. 

(2) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der satzungsmäßigen 
Vorstandsmitgliederzahl anwesend ist. Ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen ist er 
beschlussfähig, wenn in der Ladung mitgeteilt worden ist, dass ohne Rücksicht auf die Zahl 
der Erschienenen beschlossen wird. 

(3) Auf schriftlichem oder textlichem Wege außerhalb von Vorstandssitzungen erzielte 
Umlaufbeschlüsse sind gültig unter den Voraussetzungen des Abs. 1, wenn alle 
Vorstandsmitglieder durch Zustimmung, Ablehnung oder Enthaltung ihre Willensbildung zum 
Ausdruck gebracht haben. 



 

 

(4) Über die Sitzungen sind Ergebnisniederschriften zu fertigen. Diese sind vom 
Vorstandsvorsitzenden, bei dessen Abwesenheit von der Sitzung vom Stellvertretenden 
Vorstandsvorsitzenden, und einem Vorstandsmitglied zu unterschreiben und allen 
Vorstandsmitgliedern und der Aufsichtsbehörde zuzuleiten. 

(5) Die Vorstandsmitglieder haben – auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit – über die ihnen 
dabei bekannt gewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu wahren. Dies gilt nicht für 
Mitteilungen im dienstlichen Verkehr oder über Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer 
Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. 

§ 24 
Geschäfte des Vorstandsvorsitzenden, des Stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden und 

des Vorstandes 
(zu §§ 51, 54 WVG) 

(1) Der Vorstandsvorsitzende, in Abwesenheit der Stellvertretende Vorstandsvorsitzende, führt 
den Vorsitz im Vorstand und im Verbandsausschuss. Ihm obliegen alle Geschäfte im 
Rahmen der Beschlüsse des Verbandsausschusses. 

(2) Die Vorstandsmitglieder haben bei der Erfüllung ihrer Aufgaben die erforderliche Sorgfalt 
anzuwenden. Sie sind dem Verband insbesondere dafür verantwortlich, dass die 
Bestimmungen der Gesetze, Verordnungen und Satzung eingehalten und die Beschlüsse des 
Verbandsausschusses ausgeführt werden. 

(3) Der Vorstandsvorsitzende unterrichtet in angemessenen Zeitabständen die 
Verbandsmitglieder in geeigneter Weise über die Angelegenheiten des Verbandes. Dazu 
gehören auch die Grundlagen der Beitragsbemessung im Rahmen der Veranlagungsregeln, 
insbesondere auch die Höhe der für das jeweilige Veranlagungsjahr geschätzten Kostensätze. 

§ 25 
Geschäftsführer 

(1) Der Verband hat einen Geschäftsführer. 

(2) Der Geschäftsführer führt seine Tätigkeit im Rahmen der vom Vorstand zu erlassenden 
Geschäftsordnung. 

(3) Der Geschäftsführer ist Dienstvorgesetzter aller Dienstkräfte des Verbandes und Leiter der 
Dienststelle i.S.d. LPVG NRW. 

§ 26 
Dienstkräfte 

Der Verband hat Dienstkräfte, die im Stellenplan, dem Organigramm und den 
Stellenbeschreibungen ausgewiesen sind. 

§ 27 
Gesetzliche Vertretung des Verbandes 

(zu §§ 54, 55 WVG) 



 

 

(1) Der Vorstandsvorsitzende, in Abwesenheit der Stellvertretende Vorstandsvorsitzende, 
vertritt den Verband gerichtlich und außergerichtlich, sofern nicht der Geschäftsführer für 
bestimmte Bereiche hierzu berufen ist. 

(2) Der Geschäftsführer vertritt den Verband gerichtlich und außergerichtlich für den Bereich der 
laufenden Verwaltung und für darüberhinausgehende Angelegenheiten, zu denen er durch 
Beschluss des Vorstandes bzw. des Verbandsausschusses ausdrücklich ermächtigt wird. 

(3) Erklärungen, durch die der Verband verpflichtet werden soll, bedürfen der Schriftform; sie 
sind nach Maßgabe der für den jeweiligen Fall geltenden Regelung von dem 
Vertretungsberechtigten zu unterzeichnen. 

(4) Die Aufsichtsbehörde erteilt den vertretungsbefugten Personen eine Bestätigung über die 
jeweilige Vertretungsbefugnis. 

§ 28  
Aufwandsentschädigung 

(zu § 52 Abs. 3 WVG) 
(1) Die Vorstands- und Verbandsausschussmitglieder sind ehrenamtlich tätig. 

(2) Die Verbandsausschussmitglieder sowie Stellvertreter im Verbandsausschuss und Vorstand 
erhalten als Ersatz aller mit ihrem Amt in Verbindung stehenden notwendigen Auslagen, 
Ausfälle und Aufwendungen, eine Aufwandsentschädigung ausschließlich als Sitzungsgeld 
entsprechend den Mitgliedern der Landschaftsversammlungen gem. § 4 Abs. 2 der 
Entschädigungsverordnung des Landes NRW (EntschVO) vom 26.09.2023 in der jeweils 
gültigen Fassung. 

(3) Die Vorstandsmitglieder erhalten als Ersatz aller notwendigen Auslagen, Ausfälle und 
Aufwendungen, eine Aufwandsentschädigung als monatliche Teilpauschale und Sitzungsgeld 
entsprechend den Mitgliedern der Landschaftsversammlungen gem. § 4 Abs. 1 und Abs. 2 der 
Entschädigungsverordnung des Landes NRW (EntschVO) vom 26.09.2023 in der jeweils 
gültigen Fassung. 

(4) Der Vorstandsvorsitzende erhält eine zusätzliche Aufwandsentschädigung in Höhe des 
zweifachen Satzes gem. § 5 Abs. 3 EntschVO, mit der Einschränkung, dass lediglich die 
Teilpauschale entsprechend der Mitglieder der Landschaftsversammlung gem. § 4 Abs. 1 der 
Entschädigungsverordnung des Landes NRW (EntschVO) vom 26.09.2023 in der jeweils 
gültigen Fassung anzusetzen ist. 

(5) Der Stellvertretende Vorstandsvorsitzende erhält eine zusätzliche Aufwandsentschädigung in 
Höhe des hälftigen (0,5-fach) Satzes gem. § 5 Abs. 3 EntschVO, mit der Einschränkung, dass 
leidglich die Teilpauschale entsprechend der Mitglieder der Landschaftsversammlung gem. § 
4 Abs. 1 der Entschädigungsverordnung des Landes NRW (EntschVO) vom 26.09.2023 in der 
jeweils gültigen Fassung anzusetzen ist. 

§ 29 
Haushaltsführung 

(zu § 65 WVG und § 1 NRW AGWVG) 



 

 

(1) Für die Haushaltsführung des Verbandes gelten §§ 2 bis 7 und 9 bis 12 des Gesetzes zur 
Ausführung des Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz – WVG) 
vom 12. Februar 1991 (BGBl. I S. 405) im Land Nordrhein-Westfalen (NRW AGWVG) vom 
07. März 1995 in der jeweils gültigen Fassung. 

(2) Der Verband hat seine Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige 
Erfüllung seiner Aufgaben gesichert ist. Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient 
und sparsam zu führen. 

§ 30 
Haushaltsplan 

(zu § 65 WVG, §§ 2-7 und 9 NRW AGWVG) 
(1) Der Vorstand stellt durch Beschluss für jedes Haushaltsjahr einen Haushaltsplan und nach 

Bedarf Nachträge auf. 

(2) Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr. 

(3) Der Verbandsausschuss beschließt den Haushaltsplan vor Beginn des Haushaltsjahres und 
die Nachträge bis zum Abschluss des laufenden Haushaltsjahres. 

(4) Der Vorstandsvorsitzende zeigt den festgesetzten Haushaltsplan mit allen Anlagen und ggf. 
die Nachträge dazu unverzüglich der Aufsichtsbehörde an. Wenn der Verband die zur 
Erfüllung seiner Aufgaben notwendigen Ausgaben nicht oder nicht rechtzeitig im 
Haushaltsplan festsetzt, kann die Aufsichtsbehörde einen mit Gründen versehenen 
Festsetzungsbescheid erlassen. 

(5) Der Haushaltsplan muss den Anforderungen der §§ 2 bis 5 NRW AGWVG entsprechen und 
enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben des Verbandes voraussichtlich: 

1. eingehenden Einnahmen, 

2. zu leistenden Ausgaben, 

3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. 

Der Haushaltsplan muss in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen sein. Dem 
Haushaltsplan sind: 

1. der Vermögenshaushalt gem. § 2 Abs. 4 NRW AGWVG, 

2. der Finanzplan gem. § 3 NRW AGWVG, 

3. die Vermögensübersicht gem. § 4 NRW AGWVG, 

4. der Tilgungsplan gem. § 6 NRW AGWVG 

5. die Rücklagenplanung gem. § 6 NRW AGWVG und 

6. der Stellenplan gem. § 26 

beizufügen. 

Den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Einnahmen und Ausgaben sind die Ergebnisse 
des Abschlusses des Vorvorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen. 



 

 

(6) Der Höchstbetrag des Kassenkredites darf 20 % der Verbandsbeiträge des Vorjahres nicht 
übersteigen. 

§ 31 
Nichtplanmäßige Ausgaben 

(zu § 65 WVG und § 10 NRW AGWVG) 
(1) Der Vorstandsvorsitzende, in Abwesenheit der Stellvertretende Vorstandsvorsitzende, kann 

über- und außerplanmäßige Ausgaben leisten, zu denen der Verband rechtlich verpflichtet 
ist oder, soweit ein Aufschub einen erheblichen Nachteil bringen würde. Entsprechendes 
gilt für Verpflichtungsermächtigungen. 

(2) Über über- und außerplanmäßige Ausgaben unterrichtet der Vorstandsvorsitzende, in 
Abwesenheit der Stellvertretende Vorstandsvorsitzende, den Vorstand in seiner nächsten 
Sitzung. Über- und außerplanmäßige Ausgaben sind dem Verbandsausschuss in der nächsten 
Sitzung zum Zwecke der Entlastung des Vorstandsvorsitzenden bzw. des Stellvertretenden 
Vorstandsvorsitzenden zur Genehmigung vorzulegen. 

(3) Ist die Deckung für die zu leistenden Ausgaben im laufenden Haushaltsjahr nicht 
gewährleistet, ist vom Vorstand ein Nachtrag zum Haushaltsplan aufzustellen und vom 
Verbandsausschuss festzusetzen. 

§ 32 
Liquidität 

Die Liquidität des Verbandes einschließlich der Finanzierung der Investitionen ist 
sicherzustellen. 

§ 33 
Jahresrechnung 

(zu § 65 WVG und § 11 NRW AGWVG) 
(1) Der Vorstand stellt über alle Einnahmen und Ausgaben des abgelaufenen Haushaltsjahres 

(Rechnungsjahr) eine Jahresrechnung auf und legt sie in der ersten Hälfte des neuen 
Haushaltsjahres der vom Verbandsausschuss bestimmten Prüfstelle mit allen Unterlagen 
zur Prüfung vor. 

(2) Die Prüfung der Jahresrechnung erstreckt sich darauf, ob 

a) nach der Rechnung der Haushaltsplan eingehalten ist, 

b) die einzelnen Einnahme- und Ausgabebeträge der Rechnung ordnungsgemäß, 
insbesondere durch Belege, nachgewiesen sind und 

c) die Rechnungsbeträge mit den Vorschriften des Gesetzes über die Wasser- und 
Bodenverbände (WVG) vom 12. Februar 1991, des Gesetzes zur Ausführung des 
Gesetzes über die Wasser- und Bodenverbände vom 12. Februar 1991 im Lande 
Nordrhein-Westfalen (NRW AGWVG) vom 07. März 1995, der Satzung und sonstigen 
Vorschriften in der jeweils gültigen Fassung im Einklang stehen. 

Die Prüfstelle berichtet dem Vorstand schriftlich über das Ergebnis der Prüfung. 



 

 

(3) Der Vorstandsvorsitzende, in Abwesenheit der Stellvertretende Vorstandsvorsitzende, legt 
die Jahresrechnung und den Prüfbericht der Prüfstelle der Aufsichtsbehörde vor. Der 
Verbandsausschuss stellt die Jahresrechnung fest und beschließt über die Entlastung des 
Vorstandes. 

§ 34 
Verbandsbeiträge 
(zu §§ 28, 29 WVG) 

(1) Die Mitglieder haben dem Verband die Verbandsbeiträge zu leisten, die zur Erfüllung seiner 
Aufgaben und Verbindlichkeiten und zu einer ordentlichen Haushaltsführung notwendig 
sind. Die Verbandsbeiträge bestehen aus Geldleistungen. Die Erhebung von 
Mindestbeiträgen ist zulässig. 

(2) Ein ausgeschiedenes Mitglied bleibt zur Zahlung der bis zu seinem Ausscheiden 
festgesetzten Verbandsbeiträge verpflichtet. Es kann auch zu späteren Verbandsbeiträgen 
wie ein Mitglied wegen der Aufwendungen herangezogen werden, die durch sein 
Ausscheiden vergeblich geworden sind und die nicht vermieden werden konnten. 

(3) Der Verband ist mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde berechtigt, Eigentümer von 
Grundstücken oder Anlagen, die nicht Verbandsmitglied sind, wie ein Mitglied für den durch 
das Verbandsunternehmen entstehenden Vorteil als Nutznießer zu Verbandsbeiträgen 
heranzuziehen. 

(4) Verbandsbeiträge sind öffentliche Abgaben. Die Beitragspflicht der dinglichen 
Verbandsmitglieder ruht als öffentliche Last auf den Grundstücken und Anlagen, mit denen 
die dinglichen Verbandsmitglieder an dem Verband teilhaben. 

§ 35 
Maßstab der Verbandsbeiträge 

(zu § 30 WVG) 
(1) Die Verbandsbeiträge verteilen sich auf die Mitglieder im Verhältnis der Vorteile, die sie von 

der Durchführung der Aufgaben des Verbandes haben und der Lasten, die der Verband auf 
sich nimmt, um den von den Mitgliedern ausgehenden nachteiligen Einwirkungen zu 
begegnen oder um ihnen Leistungen abzunehmen. Vorteile sind auch die Erleichterung einer 
Pflicht des Mitgliedes und die Möglichkeit, die Maßnahmen des Verbandes zweckmäßig und 
wirtschaftlich auszunutzen. 

(2) Auf Grundlage des Vorteilsprinzips verteilen sich die Verbandsbeiträge für die 
Aufgabenwahrnehmung nach § 3 Abs. 1 Buchstabe a) bis d) und – vorbehaltlich eines 
zustimmenden Beschlusses des Verbandsausschusses zur Übernahme dieser Aufgabe – nach 
§ 3 Abs. 2 Buchstabe a) sowie deren zugehörige Anteile von § 3 Abs. 1 Buchstabe e) im 
Verhältnis der sich aus dem Liegenschaftskataster ergebenden Katasterfläche der im 
Verbandsgebiet liegenden Grundstücke auf die Mitglieder. Dabei erfolgt eine Gewichtung 
nach Nutzungsarten auf Grundlage des Amtlichen Liegenschaftskataster 
Informationssystems NRW (ALKIS). 



 

 

(3) Auf Grundlage des Vorteilsprinzips verteilen sich die Verbandsbeiträge für die 
Aufgabenwahrnehmung nach § 3 Abs. 2 Buchstabe b) und deren zugehörige Anteile von § 3 
Abs. 1 Buchstabe e) – vorbehaltlich eines zustimmenden Beschlusses des 
Verbandsausschusses zur Übernahme dieser Aufgabe – im Verhältnis der sich aus dem 
Liegenschaftskataster ergebenden Katasterflächen der im Verbandsgebiet liegenden 
Grundstücke im Außenbereich, auf die Mitglieder. 

(4) Der Verband erhebt für nachteilige Einwirkungen, die von Anlagen oder sonstigen auf 
Grundstücken vorhandenen Hindernissen auf die Gewässerunterhaltung ausgehen und damit 
den Unterhaltungsaufwand erhöhen, besondere Verbandsbeiträge (Erschwernisbeiträge). Die 
jeweilige Erschwernisbeitragshöhe richtet sich nach dem Umfang des Erschwernisses. 

(5) Die Konkretisierung des Umlageverfahrens, der Maßstäbe zur Ermittlung der 
Verbandsbeiträge sowie die Höhe der jeweiligen Bemessungssätze folgen im Übrigen aus 
den Veranlagungsregeln. 

§ 36 
Erhebung der Veranlagungsdaten 

(zu § 26, 30 WVG) 
(1) Der Verband erhebt die für die Ermittlung der Verbandsbeiträge erforderlichen Daten. 

(2) Die Mitglieder sind verpflichtet, dem Verband alle für die Veranlagung der Mitglieder 
erforderlichen Angaben, vollständig, wahrheitsgemäß, kostenfrei und rechtzeitig zu machen 
und den Verband bei örtlich notwendigen Feststellungen kostenfrei zu unterstützen. 
Veränderungen in den Veranlagungsgrundlagen sind dem Verband unverzüglich mitzuteilen. 
Der Verband ist erst vom Zeitpunkt der Kenntnisnahme an verpflichtet, die entsprechenden 
Änderungen bei der Beitragsveranlagung zu berücksichtigen. Mitglieder, die nach ihrem 
Eigentum zu Beiträgen veranlagt werden, bleiben bei Veräußerung ihres Eigentums für das 
laufende Kalenderjahr in vollem Umfang beitragspflichtig. 

(3) Unbeschadet dessen wird der Beitrag eines Mitgliedes nach pflichtgemäßem Ermessen 
durch den Vorstand geschätzt, wenn es dem Verband ohne eigenes Verschulden nicht 
möglich ist, den Beitrag eines Mitgliedes mit verhältnismäßigem Aufwand zu ermitteln. 

§ 37 
Erhebung und Vollstreckung der Verbandsbeiträge 

(zu §§ 31, 32 WVG) 
(1) Der Verband erhebt die Verbandsbeiträge durch Beitragsbescheid. Grundlage des geltenden 

Beitragsmaßstabs bilden die Veranlagungsregeln, welche auf Grund der Satzung 
aufzustellen und vom Vorstand sowie dem Verbandsausschuss zu beschließen sind. Diese 
sind nicht Bestandteil der Satzung. In den Veranlagungsregeln sind Einzelheiten zu der 
Beitragsveranlagung zu bestimmen. Die Veranlagung ist jeweils für das laufende 
Kalenderjahr vorzunehmen. Bekanntgaben zu den jeweils gültigen Veranlagungsregeln 
erfolgen an die beitragspflichten Mitglieder über die Zusendung des Beitragsbescheides 
sowie die Veröffentlichung der jeweils aktuellen Fassung der Veranlagungsregeln auf der 
Homepage des Verbandes.  



 

 

(2) Die als Anlage zur Satzung vom Vorstand am 05.05.2022 beschlossenen sowie durch 
Beschluss des Verbandsausschusses bestätigt am 26.08.2022 und seit dem 21.06.2023 
gültigen Veranlagungsregeln gelten zunächst fort, bis der Vorstand und der 
Verbandsausschuss über neue Veranlagungsregeln beschließen.  

(3) Soweit es für die Durchführung des Unternehmens und die Verwaltung erforderlich ist, 
erhebt der Verband von seinen Mitgliedern Vorausleistungen auf die Verbandsbeiträge nach 
den Maßstäben des Vorjahres. 

(4) Wer seinen Beitrag nicht rechtzeitig leistet, hat weitere Beiträge in Form von 
Säumniszuschlägen, Mahn-, Verwaltungs-, Zwangsvollstreckungs- sowie die Kosten des 
Gerichtsvollziehers und der Vollstreckungsbehörden zu tragen. Näheres bestimmen die 
Veranlagungsregeln. 

(5) Die auf Gesetz oder Satzung beruhenden Forderungen oder Anordnungen des Verbandes 
können nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW – VwVG NRW) vom 19.02.2003 in der jeweils 
geltenden Fassung vollstreckt werden. 

(6) Soweit die Vollstreckung von Bescheiden nicht über den Gerichtsvollzieher erfolgt, ist 
Vollstreckungsbehörde die Kommune, in dessen Gemeindebezirk der Beitragsschuldner seinen 
Wohnsitz hat. 

§ 38 
Ordnungsgewalt 

(zu § 68 WVG) 
Der Geschäftsführer kann auf Gesetz oder Satzung beruhende Anordnungen, insbesondere zum 
Schutz des Verbandsunternehmens, erlassen. 

§ 39 
Rechtsbehelfe 

(1) Die Verwaltungsakte sind mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

(2) Die Rechtsbehelfe gegen den Beitragsbescheid, Ordnungsmaßnahmen, Zwang und andere 
Verwaltungsakte des Verbandes und seiner Organe richten sich nach der 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) vom 19.03.1991 in der jeweils geltenden Fassung. 

§ 40 
Bekanntmachungen  

(zu § 67 WVG) 
(1) Bekanntmachungen des Verbandes werden im Amtsblatt der Bezirksregierung Düsseldorf 

veröffentlicht. 

(2) Für Bekanntmachungen umfangreicherer Unterlagen des Verbandes genügt die Bekanntgabe 
des Ortes, wo Einblick genommen werden kann. 

(3) Je nach Grund und Zweck der Veröffentlichung kann der Verband zusätzliche 
Veröffentlichungsmedien nutzen. 



 

 

§ 41 
Rechtsaufsicht 

(zu §§ 72, 73 WVG) 
(1) Der Verband unterliegt der Rechtsaufsicht durch die Aufsichtsbehörde. 

(2) Oberste Aufsichtsbehörde ist das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes 
Nordrhein-Westfalen.  

(3) Obere Aufsichtsbehörde ist die Bezirksregierung Düsseldorf. 

(4) Untere Aufsichtsbehörde ist der Landrat des Kreises Viersen. 

(5) Soweit gem. § 3 der Verordnung über zuständige Aufsichtsbehörden nach dem Gesetz über 
Wasser- und Bodenverbände vom 14.07.1992 in ihrer jeweils gültigen Fassung nichts anderes 
bestimmt ist, werden die Aufgaben der Aufsichtsbehörde von der Unteren Aufsichtsbehörde 
wahrgenommen. 

§ 42 
Zustimmung zu Geschäften 

(zu §§ 75 WVG, § 7 Abs. 1 NRW AGWVG) 
(1) Folgende Rechtsgeschäfte bedürfen, zum Zwecke der Zustimmung, der schriftlichen Anzeige 

bei der Aufsichtsbehörde: 

a) unentgeltliche Veräußerungen von Vermögensgegenständen; 

b) Aufnahmen von Darlehen, die im Einzelnen den Betrag von 250.000,- € übersteigen; 

c) Rechtsgeschäfte mit einem Vorstandsmitglied einschließlich der Vereinbarung von 
Vergütungen, soweit sie über den Ersatz von Aufwendungen hinausgehen; 

d) Übernahme von Bürgschaften, zu Verpflichtungen aus Gewährleistungsverträgen und 
zur Bestellung von Sicherheiten; 

e) Aufnahme von Kassenkrediten nach § 7 Abs. 1 NRW AGWVG; 

f) Rechtsgeschäfte, die einem der in Buchstabe a) bis e) angegebenen Geschäfte 
gleichkommen. 

(2) Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn sie nicht innerhalb eines Monats nach Eingang der 
Anzeige bei der Aufsichtsbehörde versagt wird. 

§ 43 
Gleichstellung 

Alle Bezeichnungen der Satzung sind geschlechtsneutral angewendet. 

§ 44 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt an dem auf ihre Veröffentlichung folgenden Tag durch eine der gleichrangigen 
Aufsichtsbehörden in Kraft. Erfolgen die Veröffentlichungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten, ist 
die letzte amtliche Veröffentlichung maßgebend. 


